
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/9/19 2006/05/0038
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.2006

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs4;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 95/19/0901 E 24. März 1997 RS 1 (Hier nur zweiter Satz. Hier: Sofern die Beschwerdeführer vermeinen, die

belangte Behörde hätte sich auf Grund der Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrages mit diesem inhaltlich nicht

auseinander gesetzt, ist dem entgegen zu halten, dass aus der Begründung des angefochtenen Bescheids zweifelsfrei

hervorgeht, dass die belangte Behörde eine meritorische Entscheidung getroffen hat und damit verbunden eine

Abweisung des Wiedereinsetzungsantrages erfolgt ist.)

Stammrechtssatz

Der Charakter einer verwaltungsbehördlichen Entscheidung als Sacherledigung ist aus dem Gesamtinhalt des

Bescheides abzuleiten. Ein Vergreifen im Ausdruck (Zurückweisung statt Abweisung) ist nicht entscheidend (Hinweis E

10.12.1996, 95/19/0411, betre?end § 13 Abs 1 AufenthaltsG 1992). Ein solcher Fall liegt vor, wenn die Behörde erster

Instanz ihre einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung "zurückweisende" Entscheidung auf eine

vermeintliche Versäumung der zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung geltenden Frist des § 6 Abs 3 AufenthaltsG 1992 für

die Stellung eines Antrages auf Verlängerung einer Bewilligung gestützt hat. Die Behörde erster Instanz hat damit eine

Sachentscheidung getro?en, weshalb die behauptete Unzuständigkeit der Berufungsbehörde nicht vorliegt, weil die

Berufungsbehörde ihre Entscheidung "in der Sache" des Verwaltungsverfahrens getro?en hat (das ist die Entscheidung

über den Antrag des Fremden, ihm eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen).
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